
 
 

Jv 1856/08x-1b 

  
An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
Dr. Karl Renner Ring 3  
1010 Wien 
 
 

 

 REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberstaatsanwaltschaft  Graz  
 Graz, am 6.6.2008 

Marburger Kai 49 
8011 Graz 
 
Telefon: 0316/8064-0* 
FAX: 0316/8064-2600 
E Mail: ostagraz.leitung@justiz.gv.at
Sachbearbeiter 

Betrifft:   Entwurf eines Bundesgesetzes, 
              mit dem die Exekutionsordnung, die Zivilprozessordnung 
              das Ausserstreitgesetz, das gerichtliche Einbringungsgesetz 1962, 
              das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975 und 
              das Tilgungsgesetz 1972 geändert werden  
              (2. Gewaltschutzgesetz - 2. GeSchG)  
              Begutachtungsverfahren 
 
  
Die Oberstaatsanwaltschaft Graz legt die Stellungnahme der Staatsanwalt-

schaft Graz vom 30.5.2008 vor und nimmt zum oben bezeichneten Geset-

zesvorhaben selbst wie folgt Stellung: 

 

Die im § 197a StPO vorgesehene Möglichkeit, das Verfahren im Opferinter-

esse für die Dauer von längstens sechs Monaten abzubrechen, widerspricht 

dem Beschleunigungsgebot (§ 9 StPO, Art. 6 Abs 1 EMRK). In der Praxis ist 

diese Bestimmung auch entbehrlich. Die schon jetzt bestehende Möglich-

keit, das Verfahren gegen abwesende oder unbekannte Täter nach § 197 

StPO auf Grund faktischer Unmöglichkeit weiterer Verfolgung abzubrechen, 

entfaltet mit Bezug auf die Fortsetzung des Verfahrens keine rechtlichen 

Konsequenzen (Fabrizy, StPO10 § 197 Rz 1). Während aber hier wegen des 

unbestimmten, oft jahrelang währenden Zeitraumes der Verfolgungsunmög-
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lichkeit - nicht zuletzt aus registertechnischen Gründen - Bedarf an der Do-

kumentation der vorübergehenden Beendigung des Verfahrens besteht, 

fehlt dieser Regelungszweck der vorgeschlagenen Bestimmung gänzlich. 

So gesehen reduziert sich die konzipierte Norm auf ein Vernehmungsver-

bot. Es wird aber keineswegs verkannt, dass gerade Opfern von Sexualde-

likten unter Umständen eine förmliche (schonende) Vernehmung erst mit 

Fortschreiten des Verfahrens und der ihnen zuerkannten Prozessbegleitung 

zugemutet werden kann. In solchen Fällen greift aber ohnedies das allge-

meine Verhältnismäßigkeitsgebot des § 5 Abs 2 StPO, wonach unter meh-

reren zielführenden Ermittlungshandlungen (zunächst) jene zu ergreifen 

sind, welche die Rechte der Betroffenen am wenigsten beeinträchtigen. 

 

Die Erweiterung des strafrechtlichen Schutzes durch die vorgeschlagene 

Bestimmung des § 107b StGB ist gering, erschöpft sie sich doch in (beharr-

licher) nicht öffentlicher Gewaltausübung ohne Verletzungsfolgen und ohne 

Nötigungsziel. Solche, von den §§ 83 ff, 105 f oder 115 nicht erfassten Fälle 

sind in der Praxis nur selten erweislich, sodass ein dringender Regelungs-

bedarf nicht ersichtlich ist. Da eine „Gewaltausübung“ auch in der fortge-

setzten Begehung vorsätzlicher strafbarer Handlungen gegen Leib und Le-

ben oder gegen die Freiheit einer Person - also etwa durch gefährliche Dro-

hung - bestehen kann, steht die im Absatz 2 gewählte Definition nicht mit 

dem Gewaltbegriff des StGB im Einklang (vgl §§ 105 Abs 1, 84 Abs 3, 201 

Abs 1, 202 Abs 1 u.a.). Hauptsächlicher Kritikpunkt ist aber, dass die konzi-

pierte Regelung sowohl im Grundtatbestand als auch in den Qualifikationen 

(ähnlich § 107a) eine Reihe unbestimmter Begriffe verwendet, die an ihrer 

Verfassungskonformität Zweifel aufkommen lassen. 

 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 
G a s s e r 
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